
Informationsblatt  
 

Folgende Unterlagen werden für den Antrag auf Fests etzung der Elternbeiträge 
benötigt: 
 
Einkommensnachweise: 
- Lohnabrechnungen der letzten sechs Monate inclusive Nachweis über Urlaubs-, 
  Weihnachtsgeld und sonstige Sonderzuwendungen (dies gilt auch für Minijobs und 
  1,00 € Jobs 
- Kindergeldnachweis (Kontoauszug) 
- Bescheid über über Kinderzuschlag  
- Bescheid der Agentur für Arbeit komplett mit Berechnungsbogen  
- Krankengeldbescheid 
- Nachweis Zinserträge (z.B. Kopie Sparbuch) 
- Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung (Mietvertrag und Schuldzinsennachweis) 
- Evtl. Einnahmen aus Landwirtschaft 
- Kopie des kompletten Einkommenssteuerbescheid des vorherigen Jahres  
 
Falls der/die Antragsteller/in geschieden oder getrenntlebend ist: 
- Nachweis über Unterhalt/Unterhaltsvorschussleistungen (aktueller Kontoauszug) 
 
Sonstige Belastungen: 
- Versicherungen (Policen  von Privathaftpflicht, Wohngebäude-, Hausrat-, Unfall- 
  und Risikolebensversicherungen ) 
- Fahrtkosten zur Arbeitsstelle oder, soweit Privat-PKW benutzt wird, Angabe der  
  einfachen Wegstrecke Wohnort zum Arbeitsplatz und Mitteilung, an wie vielen  
  Tagen Sie monatlich bzw. wöchentlich zur Arbeit fahren.  
 
Folgende Unterlagen werden zusätzlich für die Übern ahme des Elternbeitrages 
benötigt:  
 
Kosten der Unterkunft: 
- Mietbescheinigung/Mietvertrag oder 
- Nachweis über Belastungen für Eigenheim: 
  a) Wasser- u. Kanalgebühren 
  b) Kosten für Müllabfuhr 
  c) Schornsteinreinigungsgebühren 
  d) Grundsteuerbescheid 
  e) Zinsen für Darlehen, wenn das Darlehen zur Finanzierung des Eigenheimes 
      aufgenommen wurde (bitte letzten Kontoauszug der Bausparkasse mitschicken) 
- Bescheid über Miet- oder Lastenzuschuss 
 
Selbstgefertigte Aufstellungen über monatliche Bela stungen können nicht an- 
erkannt werden. Wenn möglich, bitten wir um Vorlage  von Kopien der 
Unterlagen. Sollten Sie uns Originalbelege zuschick en, erhalten Sie diese 
selbstverständlich umgehend zurück! 
Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an   
 

Frau Brust, Kreisverwaltung Simmern, Tel: 06761/82- 502 


